
ÜBERNAHMERELEVANTE  
ANGABEN 

Im Folgenden sind die gem. § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 und § 315a  	
Satz  1 HGB verpflichtenden Angaben zu zahlreichen Aspekten, die für 
eine Übernahme von Belang sein können, gebündelt dargestellt – 
unabhängig davon, ob ein Übernahmeangebot vorliegt oder nicht. Die 
übernahmerelevanten Angaben sind Bestandteil des geprüften 
zusammengefassten Konzernlageberichts.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals und
Beschränkungen von Rechten
Das gezeichnete Kapital der GEA Group Aktiengesellschaft zum 
31. Dezember 2024 beträgt 520.375.765,57 EUR und ist in 172.331.076 
auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Alle 
Aktien sind Stammaktien. Die mit den Aktien verbundenen Rechte und 
Pflichten ergeben sich aus dem Aktiengesetz. Daraus können auch 
Beschränkungen des Stimmrechts resultieren. So steht der GEA Group 
Aktiengesellschaft gemäß § 71b Aktiengesetz aus eigenen Aktien kein 
Stimmrecht zu. Das ausgegebene Kapital in Höhe von 498.194 TEUR 
(Vorjahr 515.993  TEUR) entspricht dem gezeichneten Kapital von 
520.376  TEUR abzüglich des rechnerischen Nennwerts der zurück-
gekauften Aktien in Höhe von 22.182 TEUR.

Vertragliche Beschränkungen, die Stimmrechte betreffen, sind dem 
Vorstand nicht bekannt. Vertragliche Beschränkungen, die die Über-
tragung von Aktien betreffen, ergeben sich aus dem aktienbasierten 
Vergütungsprogramm (Share Ownership Guidelines) des aktuellen 	
Vergütungssystems, nach dem im abgelaufenen Geschäftsjahr alle 
Vorstandsmitglieder vergütet wurden. Die Vorstandsmitglieder haben 
sich insoweit verpflichtet, einen gewissen Bestand von Aktien der 	
GEA Group Aktiengesellschaft zu erwerben und diesen bis zur 
Beendigung ihrer Vorstandstätigkeit weder zu verpfänden noch zu 	
veräußern.

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent
der Stimmrechte überschreiten
Die Massachusetts Financial Services Company, Boston, Massachusetts, 
USA, ist laut Mitteilung im Geschäftsjahr 2018 seit dem 21. Juni 2018 an 
der GEA Group Aktiengesellschaft mit mehr als 10 Prozent der Stimm-
rechte beteiligt.

Die Kuwait Investment Authority, Kuwait City, Kuwait, ist laut Mitteilung 
im Geschäftsjahr 2024 seit dem 30. November 2023 an der GEA Group 
Aktiengesellschaft mit mehr als 10 Prozent der Stimmrechte beteiligt.

Vorschriften über die Ernennung und Abberufung von	
Vorstandsmitgliedern sowie über Satzungsänderungen
Der Vorstand wird gemäß den §§  84,  85  AktG in Verbindung mit 
§ 31 MitbestG durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen.

Gemäß §  20  Abs.  1 der Satzung der GEA Group Aktiengesellschaft 
können Satzungsänderungen soweit gesetzlich zulässig mit der ein-
fachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals gefasst werden. Der Aufsichtsrat ist gemäß § 21 der Satzung 
ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung zu beschließen, 
die nur die Fassung betreffen. Im Übrigen gilt für Satzungsänderungen 
§ 179 AktG.

Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien
Gemäß §  4  Abs.  3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 das Grundkapital 
um bis zu 52.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen 
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I) und dabei gemäß 
§ 5 Abs. 4 der Satzung einen vom Gesetz abweichenden Beginn der 
Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die Ermächtigung kann ganz oder 
teilweise, einmal oder mehrmals ausgenutzt werden. Den Aktionären 
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steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu. Das 
gesetzliche Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise ein-
geräumt werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, (i) um 
Spitzenbeträge auszugleichen und (ii) um den Gläubigern der von der 
GEA Group Aktiengesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- 
oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder 
Optionspflicht zustünde. Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapital-
erhöhungen aus dem Genehmigten Kapital  I sowie die Bedingungen 
der Aktienausgabe festzulegen.

Gemäß § 4 Abs. 4 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustim
mung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 das Grundkapital der 
Gesellschaft um bis zu 52.000.000,00  EUR durch Ausgabe neuer 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Geneh
migtes Kapital ll) und dabei gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung einen vom 
Gesetz abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. 
Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals 
ausgenutzt werden. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugs-
recht auf die neuen Aktien zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen 
Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sachein-
lagen, insbesondere zum Zwecke von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen, auszuschließen. Zudem ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
schließen, wenn die neuen Aktien an Personen ausgegeben werden 
sollen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der GEA Group Aktiengesell-
schaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften stehen. Die neuen Aktien 
können in diesem Fall auch über ein Kreditinstitut oder ein anderes die 
Voraussetzungen des §  186  Abs.  5  Satz  1  AktG erfüllendes Unter-
nehmen ausgegeben werden. Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre zur 
Durchführung einer sogenannten Aktiendividende („scrip dividend“) 
auszuschließen, bei der den Aktionären angeboten wird, ihren 
Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage 
gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesellschaft einzulegen. 
Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es 
erforderlich ist, (i) um Spitzenbeträge auszugleichen und (ii) um den 
Gläubigern der von der GEA Group Aktiengesellschaft oder einer ihrer 
Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer 
Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital  ll sowie 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Gemäß §  4  Abs.  5 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. April 2026 das Grundkapital 
der Gesellschaft um bis zu 52.000,000,00 EUR durch Ausgabe neuer 
Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital  lll) 
und dabei gemäß §  5  Abs.  4 der Satzung einen vom Gesetz 
abweichenden Beginn der Gewinnbeteiligung zu bestimmen. Die 
Ermächtigung kann ganz oder teilweise, einmal oder mehrmals aus-
genutzt werden. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien zu. Das gesetzliche Bezugsrecht kann den 
Aktionären auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neuen 
Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung 
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis für Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht 
wesentlich unterschreitet. lm Rahmen dieses Ausschlusses des 
Bezugsrechts dürfen die auszugebenden Aktien gemäß §§ 203 Abs. 1, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG 10 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft 
nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 
(Höchstgrenze). Die Höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen 
Betrag des Grundkapitals, der auf eigene Aktien der Gesellschaft ent-
fällt, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals lll unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Die Höchstgrenze vermin
dert sich ferner um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf 
diejenigen Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuldverschrei
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszu-
geben sind, die von der GEA Group Aktiengesellschaft oder einer ihrer 	
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Konzerngesellschaften während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals  lll unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Des 
Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit es erfor
derlich ist, (i)  um Spitzenbeträge auszugleichen und (ii)  um den 
Gläubigern der von der GEA Group Aktiengesellschaft oder einer ihrer 
Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung 
ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung einer 
Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital  lll sowie 
die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Für die in §  4  Abs.  3  bis  5 der Satzung geregelten Formen des 
Genehmigten Kapitals I bis III gilt jeweils folgende Grenze für die Aus-
gabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts, die sicherstellen 
soll, dass die Gesamtobergrenze für die Ausgabe und/oder Ver-
äußerung von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
in Höhe von 10  Prozent des aktuellen Grundkapitals in keinem Fall 
überschritten wird: Der anteilige Betrag am Grundkapital, der auf 
Aktien entfällt, die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben werden, darf insgesamt 10 Prozent des im Zeitpunkt der 
Beschlussfassung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft nicht übersteigen (ausgenommen die Ausgabe unter 
Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge). Auf diese Grenze anzu-
rechnen sind (i) Aktien, die aufgrund anderer dem Vorstand erteilter 
Ermächtigungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden, sowie 
(ii) Aktien, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wand
lungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, sofern 

die Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. Diese 
Anrechnungen entfallen und das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen 
steht wieder zur Verfügung, sobald eine nachfolgende Hauptver-
sammlung den Vorstand neuerlich zur Ausgabe oder Veräußerung von 
Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. -pflichten unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre ermächtigt.

Das Grundkapital wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
30. April 2021 um bis zu 52.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf 
den lnhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht (§  4  Abs.  6 der 
Satzung, Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 
nur insoweit durchgeführt, als die lnhaber von Wandlungs- oder 
Optionsrechten aus Wandel- oder Optionsanleihen, Genussrechten 
oder Gewinnschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser 
Instrumente, die die GEA Group Aktiengesellschaft oder deren Kon
zernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 
Hauptversammlung vom 30.  April  2021 ausgegeben haben, ihre 
Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden 
und soweit die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Ausgabe von Aktien 
aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen bedient 
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
der vorstehend genannten Ermächtigung jeweils festzulegenden 
Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- 
oder Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
29. April 2026 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder Namen 
lautende Wandel- oder Optionsanleihen, Gewinnschuldverschrei
bungen oder Genussrechte oder eine Kombination dieser Instrumente 
(zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis 
zu 750.000.000,00 EUR auszugeben und den Inhabern solcher Schuld-
verschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten für 
Aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von insgesamt bis zu 52.000.000,00 EUR nach näherer Maßgabe der 
Anleihebedingungen zu gewähren bzw. aufzuerlegen. Die Schuldver-
schreibungen können gegen Bar- oder gegen Sachleistungen begeben 
werden. Die jeweiligen Bedingungen können eine Wandlungs- bzw. 
Optionspflicht vorsehen. Die Schuldverschreibungen können auch 
durch eine Konzerngesellschaft der GEA Group Aktiengesellschaft im 
Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden. Für diesen Fall ist der Vor-
stand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesell-
schaft die Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und 
den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Options-
rechte bzw. -pflichten auf Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft zu 
gewähren bzw. aufzuerlegen. Den Aktionären steht grundsätzlich ein 
Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Das gesetzliche 
Bezugsrecht kann den Aktionären auch in der Weise eingeräumt 
werden, dass die Schuldverschreibungen von einem Kreditinstitut oder 
einem Konsortium von Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittel-
bares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszu-
nehmen und das Bezugsrecht unter bestimmten Voraussetzungen und 
innerhalb der durch die Hauptversammlung festgelegten Grenzen aus-
zuschließen. 
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Der Ausschluss des Bezugsrechts ist unter anderem im Falle der Aus-
gabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung (insbesondere 
zum Zwecke von Unternehmenszusammenschlüssen oder des Erwerbs 
von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen 
oder sonstigen Vermögensgegenständen) oder bei Ausgabe von 
Schuldverschreibungen gegen Barleistung zu einem Ausgabepreis, der 
den theoretischen Marktwert der Schuldverschreibung nicht wesent-
lich unterschreitet, möglich. Der anteilige Betrag am Grundkapital, der 
auf Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit 
Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten auszugeben sind, die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden, 
darf insgesamt 10 Prozent des im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
übersteigen (ausgenommen die Ausgabe unter Bezugsrechtsaus-
schluss für Spitzenbeträge), und zwar auch unter Anrechnung von 
Aktien, die aufgrund anderer dem Vorstand erteilter Ermächtigungen 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Diese Anrech
nungen entfallen, und das ursprüngliche Ermächtigungsvolumen steht 
wieder zur Verfügung, sobald eine nachfolgende Hauptversammlung 
den Vorstand neuerlich zur Ausgabe oder Veräußerung von Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt.

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist durch Beschlussfassung der 
Hauptversammlung vom 27. April 2023 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt, eigene Aktien mit einem auf diese entfallenden anteiligen 
Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 Prozent des zum Zeit-
punkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesell-
schaft zu erwerben. Die Ermächtigung gilt bis zum 26. April 2028. Der 
Erwerb darf über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Anschließend dürfen 
die Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken verwendet 
werden. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats dürfen sie insbesondere 

auch (i) in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
alle Aktionäre veräußert werden, wenn dies zu einem Preis geschieht, 
der den Preis der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unter-
schreitet, (ii) im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zu dem Zweck, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände zu erwerben, an 
Dritte übertragen, (iii) zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen, (iv) zur Durchführung einer Aktiendividende („scrip 
dividend“) verwendet oder (v)  eingezogen werden. Die weiteren 
Einzelheiten der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 
27. April  2023 zum Aktienrückkauf sind in der Einladung zur Haupt
versammlung, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 14.  März  2023, 
nachzulesen.

Wesentliche Vereinbarungen, die unter der Bedingung eines
Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen
Bezogen auf die syndizierte Kreditlinie in Höhe von insgesamt 
650 Mio. EUR können die einzelnen Kreditgeber im Falle eines Kontroll-
wechsels Neuziehungen ablehnen. Bereits laufende Ziehungen dürfen 
mit 20-tägiger Vorlaufzeit fällig gestellt und die entsprechende Linie 
gekündigt werden.

Bei dem Schuldscheindarlehen in Höhe von insgesamt 100 Mio. EUR 
sind die Darlehensgeber im Falle eines Kontrollwechsels berechtigt, 
mit Einhaltung einer Frist von mindestens 30  Tagen die vorzeitige 
Rückzahlung ihrer Darlehensforderung einschließlich Zinsen bis zum 
Stichtag der vorzeitigen Rückzahlung zu verlangen.

Bei einem Kreditrahmenvertrag in Höhe von 200 Mio.  EUR, der vor-
wiegend für die Ausstellung von Avalen für Tochterunternehmen ver-
wendet wird, hat der Kreditgeber im Falle eines anstehenden Kontroll-
wechsels das Recht, die Weiterführung des Vertrags zu veränderten 
Bedingungen zu verhandeln. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird 
der Kreditvertrag mit sofortiger Wirkung fällig. In diesem Fall ist der 
Kreditgeber innerhalb zweier Monate aus Avalverpflichtungen zu 
befreien bzw. nach Wahl des Kreditnehmers eine Barhinterlegung in 
Höhe der offenen Avalverpflichtungen vorzunehmen und Kreditinan-
spruchnahmen auszugleichen. 

In Bezug auf eine Cash-Management Kreditlinie in Höhe von 
50 Mio. EUR wird dem Kreditgeber ein außerordentliches Kündigungs-
recht bei anstehendem Kontrollwechsel eingeräumt, sofern die Ver-
tragsparteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu 
gegebenenfalls veränderten Konditionen erzielen können.

Entschädigungsvereinbarungen mit 
Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern
Das seit dem 1.  Januar 2022 einheitlich auf alle Vorstandsmitglieder 
angewandte Vergütungssystem sieht keine Kündigungs- oder 
sonstigen Rechte für den Fall eines Kontrollwechsels (Change-of-
Control-Regelungen) vor. 

Wesentliche Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagement-
systems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess
Details hierzu können dem Kapitel „Chancen- und Risikobericht“ in den 
Abschnitten „Chancen- und Risikomanagementsystem“ und „Internes 
Kontrollsystem“ entnommen werden.
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